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NN Herzogthum Oldenburg wird , nebst einigen

damit zusammenhängenden bereits bestehenden

Vorschriften , hiedurch zur Nachachtung öffentlich

bekannt gemacht.

Alle bestehende , durch dieses Regulativ

nicht abgeänderte , Vorschriften und Anordnun¬

gen über die Verwaltung des Armen -Wesens und
der Armen -Fonds sind auch künftig sowohl von

den Zuraten , als von den nach Art . 126 . der

Gemeinde -Ordnung etwa an ihre Stelle treten¬

den Rechnungsführern und Kirchspielsvögten , so

wie von den Special -Directionen , zu befolgen.

Bis zum 30 . April 1833 wird die Ver¬

waltung ganz auf die bisherige Weise fortge¬

führt und sodann die Rechnung für den Zeit¬

raum vom 1. Zanuar bis 30 . April 1833 der

Rechnung für das Jahr 1832 angehängt , daher

die den Zeitraum dieser 16 Monate befassende

Rechnung erst am 1 . Juli 1833 an das Ge-

neral -Directorium einzüsenden ist , vorbehältlich

besonderer Anordnungen des General - Direkto¬

riums für einzelne Kirchspiele . Auch werden

die Termine zur Aufstellung , Prüfung und Ein¬

sendung der Voranschläge für das Jahr 18 ^ /34

(Regulativ § . 10 — 13 .) um einen Monat hin¬

ausgerückt , so daß also die Voranschläge vor

dem 15 . März 1833 an das General - Direkto¬

rium eingesandt seyn müssen.



Ausschuß.
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Exemplare dieses Regulativs sind für 6

gr . Courant das Exemplar , in der Expedition

des Gensral -Directoriums zu haben . Den Rem¬

tern , Pastoren , Kirchspielsvögten und rechnungs¬

führenden Zuraten werden Exemplare dieses

Regulativs zugehen.

Die Vorschriften der Verordnung über die

Verfassung und Verwaltung der Landgemeinden

des Herzogthums Oldenburg vom 28 . Decem-

ber 1831 sollen , in Folge der Bestimmungen

des Art . 118 . fg . und der den Oberbehörden
im Art . 125 . ertheilten Autorisation , auf die

Armen - Sachen folgendermaßen angewandt und

mit den sonstigen Vorschriften über die Ver¬

waltung des Armen - Wesens in Einklang ge¬

bracht werden.

I . Von dem Verwaltungs-Personale.

§ . 1 . ( G . O . Art . 119 .)

Der nach Vorschrift der Gemeinde - Ord¬

nung erwählte Kirchspiels - Ausschuß tritt , mit

allen ihm in den Art . 70 — 74  beigelegten

Befugnissen und Verpflichtungen , auch in Ar-

men -Sachen an die Stelle des bisherigen Aus¬

schusses.
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§. 2. (G. O. Art. 120.)
Die in andern Kirchspiels- Gemeinde- SpecialeDin«.

Angelegenheiten zunächst dem Kirchspielsvogt
übertragene Verwaltung bleibt zwar in Armen¬
sachen bei der Special-Direction; doch soll der
Kirchspielsvogt, oder dessen Beigeordneter(Art.
34. Abs. 2.), dieser Verwaltungs-Behörde als
stimmführendes Mitglied beitreten, welche dem¬
nach künftig aus dem Amtmann, dem Pasto¬
ren, dem Kirchspielsvogt, den Zuraten oder
Provisoren(wô nicht statt derselben nach Art.
126. besondere Armen- Rechnungsführer ange¬
stellt werden) und den Armenvätern besteht.

Da , wo die Zuraten beibleiben, haben
Amtmann und Pastor solche wie bisher, als
tüchtig und sovent vorzuschlagen, wobey es ih¬
nen unbenommen bleibt, das Gutachten des Aus¬
schusses einzuziehen.

§. 3.
Die Zuraten haben die für die Rechnungs« Geschäfte der

führer in diesem Regulative gegebenen Vor- ZchnÜngsA
schriften zu befolgen, wenn nicht speciell etwas rer.
Anders in Betreff ihrer bestimmt ist, und tritt
in dieser Hinsicht der Kirchspielsvogt zu dem
Zuraten in >dasselbe Verhaltniß, worin er zu
dem besonderen Armen-Rechnungsführer steht, na¬
mentlich führt er also die Controlle über die
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Caffe und ertheilt dem Zuraten die erforderli¬

chen Anweisungen.

8- 4.
Sonstige Ge¬

schäfte der Jura¬
reiz.

Die übrigen Geschäfte , welche bisher dem

Zuraten zugewiesen waren , verbleiben auch fer¬

ner demselben , in so weit sie nicht nach dem

Regulativ der Special -Direction zusallen.

§ . 5.

Geschästsver - In den Kirchspielen , wo besondere Rech-

Rechnungsfüh- nungsführer angestellt werden , liegen die bisher

rer ernrreten . VE Zuraten wahrgenommenen Geschäfte , in so

weit solche nicht in diesem Regulativ dem Ar¬

men - Rechnungsführer oder der,Special -Direc-

Üon zugewiesen sind , dem Kirchspiel svogte ob.

§. 6.

^Der rtnwald Die Armen -Rechnungsführer und die Kirch,

Güter bleibt spielsvögte wenden sich , wie bisher die Jura-

Rechtsbe,stand , ^ in allen gerichtlichen Angelegenheiten und

wenn sie sonst eines Rechtsbeistandes bedürfen,

an den Anwald der geistlichen Güter , welcher

sie als Anwald vertritt , auch ohne besondere

Vollmacht.

II. Von dem Voranschläge.
§ . 7 . ( G . O . Art . 121 .)

Mgemeüie Be- Von der Specialdirection wird ein Vor¬

stimmung . ar,ftt >lag für die Armensachen jährlich angefertigt,
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für dessen Abfassung iw Allgemeinen die Be¬
stimmungen des dritten Titels (Art . 90 — 101 .)

folgender Maaßen modisicirt gelten.

§ . 8 . ( G . O . Art . 90 .)

Es soll für jedes Kirchspiel jährlich ein Dauer ^ es Wo».
Voranschlag oder Budget , nach dem diesem
Regulativ angehangten Schema angefertigt wer¬
den.

Das Rechnungsjahr soll laufen vom 1.
Mai bis zum 30 . April.

§ . 9 . ( G . O . Art . 90 .)

Der Voranschlag muß mit den erforderli - Hauptgegm-

chen Nachweisungen und Belegen versehen seyn , arMag^
und sind demselben namentlich die Besticke und
Kostenanschläge wegen der nöthigen Bauten und
Reparationen anzulegen.

Der Voranschlag befaßt:

1 ) die gewisse und muthmaßliche Einnahme
der Armen - Casse , und zwar sowohl die
ständige als die unständige;

2 ) die gewisse und muthmaßliche Ausgabe
der Armen - Casse , wobei aus nicht vorher¬
zusehende Fälle Rücksicht zu nehmen ist.

3 ) die Deckungsmittel für die verschiedenen
Ausgaben.

9
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Die Special-Direction hat die Haupt- Er¬
gebnisse des Voranschlags dem Kirchspielsvogt
mitzutheilen, welcher dieselben in dem weltli¬
chen Kirchspielsvoranschlage nachrichtlich auf¬
führt.

§. 10. ( G. O. Art. 91. )

Bownschlagŝ Die erste Aufstellung des Entwurfs des
Voranschlags geschieht durch die Special-Di¬
rection unter Zuziehung des etwaigen besonder»
Armen-Rechnungsführers im December jedes
Jahres für das folgende Rechnungsjahr.

§. 11. ( G. O. Art. 92.)
Erste Prüfung Dieser Entwurf ist in der ersten Woche des

des Voranschlags Et dem Ausschuß genau durchzugehen
und über die Beschlüsse desselben in Ansehung
der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines jeden
einzelnen Postens, besonders auch der Zahl
der Sammlungen und der Nothwendigkeit et¬
waiger außerordentlicher Deckungsmittel, nament¬
lich der Extrasammlrmgen, ein Protokoll auf¬
zunehmen.

§. 12. ( G. O. Art. 93.)

Offenlegung res Mit diesem Protokoll ist der Voranschlag,

Voranschlags, nach vorgängiger Bekanntmachung an dem Or¬
te, wo der Kirchspiels-Voranschlag niedergelegt
wird, zur Einsicht der Betheiligten acht Lage
lang niederzulegen«
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§ . 13 . ( G . O . Art . 94 . )

Nach Ablauf dieser acht Tage ist der Ent- Zweite Prüfung
. d. Voranschlags.

wurf mit dem m der Versammlung des Aus¬
schusses aufgenommenen Protocolle und dem Gut¬
achten der Special -Direction vor dem 15 . Fe¬
bruar an das General -Directorium einzusenden.

§. 14 . ( G . O . Art . 95 . )

Das General -Directorium prüft den Voran - Genehmigung d.
schlag in allen seinen Theilen und genehmigt den-
selben , wenn es kein Bedenken dabei findet.
Ausgaben , welche nicht nöthig oder nützlich
erscheinen , wird es seine Zustimmung verwei¬
gern , und Ansätze , welche zu hoch befunden
werden , herab setzen. Auch ist es ermächtigt,
die Summe der Ausgaben alsdann zu erhö¬
hen , wenn die zu gehöriger und vollständiger
Erfüllung der Verpflichtungen des Kirchspiels
erforderlichen Summen in den Voranschlag zu
bringen unterlassen ist.

Dieses Geschäft muß vor dem ersten
Mai von dem General - Directorium beendigt
seyn.

§ . 15 . ( G . O . Art . 96 . )

Der genehmigte Voranschlag geht sodann ZuMgung des
an die Special -Direction zurück, welche das zu ^ ^ M ^ '
dessen Ausführung Erforderliche weiter vorbe¬
reitet oder verfügt , nachdem sie die erfolgte Ge-

9 *
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nehmigung durch Anschlag im Kirchspiel bekannt

gemacht hat.

Die Special - Direction theilt dem Kirch-

spielsvogte und dem Rechnungsführer beglaubigte

Abschrift des Voranschlags mit.

Der Rechnungsführer legt die ihm mitge-

theilte Abschrift demnächst seiner Rechnung an.

§ . 16 . ( G . O . Art . 97 >)

Der genehmigte Sobald der Voranschlag genehmigt ist , ist

Mutorffch? ^ derselbe executorisch , und haben alsdann Erin¬
nerungen dagegen in der Regel keine aufschie«

bende Kraft.

§ . 17 . ( G . O . Art . 98 .)

Zahlungsanwei- Innerhalb des genehmigten Voranschlags

Nelsvogts ^ nach weiset der Kirchspielsvogt , nach den Beschlüs-

dem Voranschla- sen der Special -Direction , unter specieller An¬

gabe der betreffenden Rubrik des Voranschlags,

die einzelnen Ausgabeposten auf die Armen-

Casse an , in so weit sie nicht im Voran¬

schläge ausdrücklich davon ausgenommen sind.

Er muß sich hiebei unbedingt an den geneh¬

migten Voranschlag halten , und darf nicht , was

bei einem  Posten erspart worden , auf einen an¬

dern  übertragen und verwenden . Daher ist

auch der Rechnungsführer mit einziger Aus¬

nahme des im § . 18 . erwähnten Falles nicht

befugt , auf Anweisung des Kirchspielsvogts
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solche Zahlungen zu leisten, welche die Sum¬
men der einzelnen Rubriken im Voranschläge
überschreiten, vielmehr Men bei der Rechnungs-
Abnahme derartige Ausgaben abgesetzt und dem
Rechnungsführer zur Last gelegt werden.

§. 18.
In wirklichen Notfällen ist indeß diê /LAchA

Special-Direction befugt, über den Voranschlags Rothfällen.
hinauszugehen und den Kirchspielsvogt zur An¬
weisung einer denselben überschreitenden Zahlung
zu ermächtigen; jedoch muß sie alsdann die
Genehmigung der so entstehenden Mehrausgabe
auf dem im Z. 21. bezeichnten Wege unver¬
züglich erwirken und binnen 1ü Tagen dem
Ausschuß das Nöthige vorlegen. In der vom
Kirchspielsvogt dem Rechnungsführer in solchen
Fallen zu ertheilenden Anweisung ist die ihm
dazu gewordene Autorisation speciell anzuführen.

§. 19. (G. O. Art. 120.)
Außer den in dem genehmigten Voran- Anweisungen des

schlage als keiner besonder» Anweisung bedür-^ '̂ ŝ ^
send ausdrücklich bezeichnten Ausgaben, darf
der Rechnungsführer keine Zahlung leisten, als
auf schriftliche Anweisung des Kirchspielsvogts,
welche indeß schon darin liegt, daß der Kirch¬
spielsvogt das Sitzungs- Protocoll oder eine
Verfügung der Special- Direction, welche die
Ausgabe genehmigt, mit unterzeichnet.
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UuSnghme.

Anweisungen x
Hehung,

§ . 20 . ( G . L . Art . 120 .)

In dringenden Fällen darf ausnahmsweise

eine Zahlung ohne förmlichen Beschluß der

Special - Direction und auf Anweisung eines

andern Mitgliedes derselben als des Kirchspiels¬

vogts geleistet werden , doch ist dieselbe jedes¬

mal in der nächsten Sitzung der Special - Di¬

rection zu rechtfertigen und die schriftliche An¬

weisung des Kirchspielsvogts alsdann nachzu-

hvlen.

tz. 21 . ( G . O . Art . Y8 .)

Einnahmen , welche zur Substanz des Ar¬

men - Vermögens gehören , insbesondere Kapita¬

lien , bedürfen einer Anweisung der Special-

Direction , ohne welche der Rechnungsführer

nicht ermächtigt ist , dergleichen Einnahmen zu

erheben und gültig deshalb zu quittiren . Alle

sonstige Einnahmen weiset der Kirchspielsvogt

zur Hebung an , in so fern sie nicht ausdrück¬

lich im Voranschlag von der Nothwendigkeit

einer Anweisung ausgenommen sind . Der Man¬

gel einer Anweisung des Kirchspielsvogts macht

indeß die ohne solche geleistete Zahlung nicht

ungültig.

Demnach bedarf es zur Sicherung des Zah¬

lenden nur bei Hebungen , welche zur Substanz

des Armen -Vermögens gehören , von Seiten des
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Armen-Rechnungsführers der Beibringung einer
vorschriftsmäßigen Anweisung.

§. 22.
Zu belegende Kapitalien sind in dem Vor- Anweisung beim

anschlage nicht mit aufzufuhren. Zur Ausbe- pitaiien.
Zahlung derselben an den Anleiher oder Ceden-
ten bedarf der Rechnungsführer einer Anwei¬
sung der Special-Direction, welche demnächst,
und zwar, wenn der Rechnungsführer nicht
Jurat ist, mit dem die Einwilligung des
Ausschusses in das Darlehn enthaltenden Pro-
tocoll, der Rechnung angelegt werden muß.

§. 23. (G. O. Art. YY.)
In Ansehung nothwendiaer Veränderungen Veränderungen

des genehmigten Voranschlags ist, sobald die¬
selben eine Vermehrung der Ausgaben veran¬
lassen, eben so wie bei Aufstellung des Vor¬
anschlags selbst(§. 10—Ist.) zu verfahren.

§. 2st. (G. O. Art. 100.)
Der Voranschlag, sowohl das Original, Bestattete Em-

als die beiden Abschriften(§. 15.), müssen dem
Beigeordneten und den Ausschußmännern auf
Verlangen zur Einsicht vorgelegt werden.

§. 25. (G. O. Art. 101.)
Vor dem ersten Juli hat der Rechnungs- Anzeige der auf-

sichrer den Betrag der im verflossenen Jahre träges " ^
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wirklich aufgebrachten Armcnbeiträge dem Amte

anzuzeigen , von welchem diese Anzeige der Re¬
gierung vorzulegen ist.

III . Von der Führung und Abnahme
der Rechnungen.

§ . 26 . ( G . O . Art . 122 .)

Allgemeine Be- In Ansehung der Führung und Abnahme
stimmung. Rechnungen ist nach den folgendermaßen

modisicirten Bestimmungen des vierten Titels
(Art . 103 — 113 .) zu verfahren.

tz. 27 . ( G . O . Art . 103 .)

Armen- Caffe. Die Armen - Casse befindet sich im Gewahr¬
sam des Rechnungsführers , ist jedoch von des¬
sen eigenem Vermögen , so wie von allen ihm
etwa sonst anvertrauten Cassen , gänzlich ge¬
trennt zu halten.

§. 28 . ( G . O . Art . 104 .)

Cassen-Controll- Die Cassen -Controlle liegt dem Kirchspiels-
vnd Journal . Vogt und der Special - Direction ob, und führt

ersterer zu dem Ende ein Journal über alle

von ihm ertheilte Hebungs - und Zahlungs-
Anweisungen , so wie von den Anweisungen
der Special - Direction , welche jedesmal durch

den Kirchspielsvogt an den Rechnungsführer
gelangen müssen.
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§. 29.

Der Rechnungsführer hat nach Ablauf jedes Quartal, Aste.
Vierteljahrs, vor der ersten Sitzung der Spe-
cial-Direction in dem neuen Quartal, die vorge¬
schriebene Quartal-Liste beim Kirchspielsvogt ein¬
zureichen und dieser solche in jener Sitzung der
Special-Direction mit seinen etwaigen Bemer¬
kungen vorzulegen. Die Special-Direction sen¬
det dann vor Ende des auf das Quartal fol¬
genden Monats diese Liste, mit jenen und ihren
eigenen etwaigen Bemerkungen, an das Gene¬
ral -DirecLorium ein.

§. 30.
Zugleich mit der Quartal - Liste hat der Restanten-Ver

Rechnungsführer vierteljährlich dem Kirchspiels-
vogt ein genaues Verzeichnis der etwaigen Re¬
stanten zu übergeben, welches dieser ebenfalls
der Special-Directon vorlegt.

§. 31. (G. O. Art. 105.)
Ergeben sich Hindernisse bei dem Hebungs- Hindernd bei

Geschäfte der Armenbeiträge, welche der Rech- Beitmge!̂ ^
nungsführer sofort zu beseitigen nicht vermag,
so hat derselbe dem Amte davon Anzeige zu
machen, welches den Umständen nach entschei¬
det, und nöthigenfalls cxecutivische Maßregeln
verfügt.



138

§ . 32 . ( G . O . Art . 106 )

Nettreibung der Wegen etwaiger Rückstände , sowohl an

haupt.̂ "^ ' Urinen -Beiträgen , als sonstigen Einnahmen der

Armen -Casse, hat der Rechnungsführer die Säu¬

migen zu mahnen , demnächst zur Execution

anzugeben oder die Rückstände gerichtlich beizu-

treiben , und überhaupt möglichst dafür zu sor¬

gen , daß dieselben cingehen.

§ . 33 . (G . O . Art . 106 .)

Unbeibringliche Erklären der Ausschuß und die Special-

Posten. Direcüon rückständige Posten für unbeibringlich,

so sollen dieselben von letzterer zum Abgang be¬

ordert werden ; mit Ausnahme der Capitalien,

bei denen die Genehmigung des General - Di-

rectoriums erforderlich ist.

§. 3ü . ( G . O . Art . 107 .)

TerminzurRech - Der Rechnungsführer hat vor dem 1 . Juli

nungs ellung . ^ Apmm - Rechnung in der vorgeschriebenen Form,

für das verflossene Rechnungsjahr aufzustellen

und nebst der in das Rechnungsbuch eingetra¬

genen Abschrift derselben bei dem Kirchspiels¬

vogte einzureichen . Ist derselbe hierin säumig,

so hat das Amt auf Anzeige des Kirchspiels¬

vogts den Rechnungsführer durch angemessene

^ Zwangsmittel zu Erfüllung seiner Obliegenhei¬
ten anzuhalten.
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§. 35 . ( G . O . Art . 108 .)

Nachdem der Kirchspielsvogt die Rechnung Nation)

erhalten hat , legt er dieselbe mit allen Anlagen ^ chnunĝ durch
und Belegen nach vorgängiger Bekanntmachung
eine Woche lang , in einem vom Ausschuß zu
bestimmenden angemessenen Local , zu aller Be¬
theiligten Einsicht aus und im Laufe der näch¬
sten Woche mit seinen Bemerkungen und der letz¬
ten Jahres - Rechnung dem Ausschuß vor . Die¬
ser hat dann die Rechnung zu prüfen , insbe¬
sondere auch die etwaigen Rückstände und
ob der Rechnungsführer dieserhalb der Vor¬
schrift des §. 32 . nachgekommen ist , einer
nähern Untersuchung zu unterziehen.

Das bei diesem Geschäfte aufgenommene,
die Erinnerungen des Ausschusses befassende,
Protocoll ( Examinations - Protocoll ) sendet der
Kirchspielsvogt mit der Rechnung vor dem 1.
August an die Special - Direction.

§. 36 . ( G . O . Art . 109 .)

So weit es der Special -Direction zweck- Verfügung,rer
mäßig erscheint , zieht dieselbe über die Erinne-

rungen des Ausschusses noch die Erklärung des
Rechnungsführers ein , und hat dieselbe jeden¬
falls dahin zu sehen , daß die Rechnung mit dem
Examinations -Protocoll und den etwaigen Ge¬
genbemerkungen des Rechnungsführers vor dem
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1. September an das General- Direktorium
eingesandt werden kann.

§. 37. (G. O. Art . 110.)

sung Mviston) Das General - Directorium hat dann die
und Wschluß Rechnung revidiren, die etwaigen Erinnerungen

Rechnung. durch den Rechnungsführer(der die ihm mitge-
theilten Notaten bei der Beantwortung zurück¬
sendet) beantworten zu lassen, und mit der De-
cision und Anfertigung des Schlusses zu ver¬
fahren.

Es soll auf alle Weise dahin gewirkt wer¬
den, daß dieses Geschäft vor Ablauf des Jah¬
res beendigt werde.

§. 38. (G. O. Art . 110.)
Mittheilung der Die Notaten , deren Beantwortung , die
Verhandlungen. D^ isionen und den Rechnungs- Schluß sendet

das General-Directorium der Special-Direction
zu, welcke dieselben dem Ausschuß bekannt zu ma¬
chen, und sodann dem Rechnungsführer zuzu-
sertigen hat. Dieser liefert solche nach Auf¬
stellung seiner nächsten Rechnung, oder, wenn
sie sich auf seine letzte Rechnung beziehen, nach
seinem Abgänge als Rechnungsführer, an die
Special-Direction zurück.

§. 30. (G. O. Art . 111.)
Einwendungen Innerhalb vierzehn Tagen nach der Zufer¬

gegen den Rech- . ^ ^ -
nungs-Abschluß. tlgung an den Rechnungsfuhrer müssen, bel
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Strafe nicht weiter damit gehört zu werden,
etwaige Beschwerden gegen die Decisionen von
Seiten des Ausschusses , Kirchspielsvogts oder
Rechnungsführers , der Special - Direction vor¬
getragen werden , welche dann entweder sofort
an das General - Directorium darüber berichtet,
oder , den Umständen nach , über die Beschwer¬
den des Kirchspielsvogts oder Rechnungsführers
zuvor das Gutachten des Ausschusses einzieht»

Gegen den weiteren Bescheid des General-
Directoriums hat der Recurs an das Landes¬
herrliche Cabinet Statt.

§ . 40 . ( G . O . Art . 112 .)

Ist das ganze Rechnungs -Abnahme -Geschast Offenlegung der
solchergestalt beendigt , so soll , nach vorgängiger
Bekanntmachung durch öffentlichen Anschlag , die
Abschrift der Rechnung mit den Notaten , de¬
ren Beantwortung und den Decisionen , zu
aller Betheiligten Einsicht eine Woche lang,
in einem ' angemessenen , vom Ausschüsse zu be¬
stimmenden , Locale niedergelegt werden , damit
Zeder sich von der Ordnungsmäßigkeit des Ver¬
fahrens überzeugen könne.

§ . 41 . ( G . O . Art . 113 .)

Die Original - Armen - Rechnung mit den Aufbewahrung
Belegen wird im General - Kirchenarchiv aufbe - ^ ^ ""'^ '
wahrt . Das die Abschrift enthaltende Rech-
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nungsbuch bleibt, nebst den mitgecheilten Nota¬
ten , deren Beantwortung und den Decisionen,
in der Registratur der Special - Direction , wo

der Rechnungsführer davon Einsicht nehmen
kann , so oft er dessen bedarf.

§. 42.
Abnahme der Wird in einem Kirchspiele , unter Aufhe-

wenn"d?r Juratbung der Juratschaften , ein besonderer Rech-

Rechn!mgsfüh"^ '" W6führer angestellt, so haben die drei ersten
reremtritt. Mitglieder der Special - Direction zunächst die

Documente über die Kapitalien zu prüfen und

solche sodann in einem vor dem Antritt des

Rechnungsführers anzusetzenden Termine , in

Gegenwart des abgehenden Zuraten oder eines

gehörig instruirten Bevollmächtigten desselben,
stückweise mit dem Ausschuß durchzugehen.

Die Mitglieder der Special -Direction ge¬

ben in dem Termine zuerst ihr Gutachten ab,

welches aus dem Protocolle erhellen muß, und

nehmen sodann die Erklärung des Ausschusses
über die Capitalien und etwaigen Zinsrestanten
entgegen.

Verlangt der Ausschuß eine Frist zur Ab¬

gabe seiner Erklärung , so ist ein neuer , nicht
über zwei Monate hinauszusetzender, Termin

zu bestimmen, in welchem der Ausschuß schul¬
dig ist, seine endliche Erklärung abzugeben, in-
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dem derselbe später mit seinen etwaigen Ein¬
wendungen nicht gehört wird, vielmehr alsdann
die Gemeinde selbst für die Sicherheit derjeni¬
gen Capitalien, worüber eine bestimmte Erklä¬
rung nicht abgegeben ist, haftet, ohne einen
Regreß an den abgehenden Zuraten zu haben.

Besonderer Umstände wegen kann indeß aus¬
nahmsweise das General- Direktorium noch ei¬
nen dritten Termin zur Erklärung des Aus¬
schusses gestatten.

Ueber die jedesmaligen Verhandlungen ist
ein genaues Protokoll aufzunehmen und sind
die Original-Protocolle, nach schlüssig abgegebe¬
ner Erklärung des Ausschusses, zur Aufbewah¬
rung im General-Kirchen-Archive an den An¬
wald der geistlichen Güter einzusenden.

§. -3.
Wo die Juratschaften beibehalten werden,K) Beim Wech-

bleibt es bei Veränderung in der Rechnungs-^ ^ Zuraten.
führung der Zuraten hinsichtlich der Abnahme
der Capitalien und Zinsrestanten, bei den be¬
stehenden Anordnungen.

§.
Beim Abgänge eines Rechnungsführers be- °) Beim Weä>-

stimmt der Pastor einen Tag, an welchem, un- nungsührer?"
ter Zuziehung deL Kirchspielsvogts und in
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Gegenwart des abgehenden Rechnungsführers,
dem neuen Rechnungsführer die Original -Docu-

mente über die Kapitalien vorgelegt und die

Bemerkungen beider über dieselben und die et¬

waigen Zins -Restanten zu Protokoll genommen
werden.

IV. Von den Beiträgen zur Armen-
Casse.
§. Ü5.

Neue Ansetzung Allgemeine Ansetzungen zu den Armen - Bek-

letztere^ alljähr- tragen nach neu aufgestellten Grundsätzen wer-
uch. den vorgenommen , wenn der Ausschuß oder die

Special -Direction es nöthig finden ; eine Re¬

vision der Ansätze nach den bereits genehmigten
Grundsätzen geschieht alljährlich.

§. 46.
Aufstellung der Vor einer neuen Ansetzung hat die Spe-

Grundsätze. cial -Direction , unter Zuziehung der Taxatoren,
die Grundsätze aufzustellen , nach denen die

Schätzung des Vermögens und Einkommens

der Eingesessenen und die Ansetzung derselben

zu den Beiträgen vorgenommen werden soll.

§,. 47.
Prüfung der Diese Grundsätze sind dem Ausschuß von

^Ausschuß ? . der Special - Direction vollständig mitzutheilen,
Einsendung der- welche dessen etwaige Erinnerungen dagegen,
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unter Zuziehung der Taxatoren , so weit möglich
erledigt, und die Grundsätze nebst den nicht er¬
ledigten Erinnerungen des Ausschusses, mit ih¬
rem desfälligen Gutachten, dem General-Direc-
torium zur Genehmigung und Entscheidung
vorlegt.

§. 48.
Nachdem die Genehmigung der Grundsätze Schätzung und

erfolgt ist , nehmen die Taxatoren die Schätzung
vor , und füllen nach derselben die vorgeschrie¬
benen Listen aus , worauf die Special -Direction
den Beitrag eines jeden Contribuenten ausmit-
telt, unter Berücksichtigung der zu Gunsten Ein¬
zelner derselben etwa eintretenden besonder» Um¬
stände, über welche sie die Taxatoren mit ih¬
rem Gutachten hört.

8- 49.
Das Ansetzungs-Register ist sodann , nach Offenlegung des

vorgängiger Bekanntmachung , an einem vonA ^ s - Re-
dem Ausschuß zu bestimmenden Orte , oder
nach dem Wunsche des Ausschusses theilweise
in mehreren Bauerschaften des Kirchspiels , zur
Einsicht der Betheiligten vierzehn Tage lang
nieder zu legen, dabei jedoch dahin zu sehen,
daß die einzelnen Beitragspflichtigen nur von
den sie selbst betreffenden Vermögens - und
Einkommens - Anschlägen Kenntniß erhalten.

10
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§. 50.
Reclamationm Innerhalb dieser vierzehntägigen Frist sind

^egen dm An- etwaige Reclamationen gegen die Ansätze bei
der Special-Direction anzubringen, welche dar¬
über, nach vorgängiger Untersuchung und so
weit nöthig Vernehmung der Taxatoren ent¬
scheidet, vorbehältlich des Recursus an das
General-Directorium, welcher in der Regel kei¬
ne aufschiebende Kraft hat.

Später eingehende Reclamationen sind bis
zur nächstfolgenden Revision unzulässig, wenn
sie sich nicht auf neue, nach Ablauf der Frist
eingetretene Veränderungen gründen.

§. 51.
Das Ansctzungs- Die Special -Direction hat die Reclamatio-

mecutorisch."̂ nen , so weit möglich zu erledigen und sodann
das Ansetzungsregister an das General-Direkto¬
rium einzusenden, welches die Ansätze, insbe¬
sondere die gehörige Anwendung der genehmig¬
ten Grundsätze prüft und, unter Zurücksendung
des Ansetzungs-Registers, dasselbe für executo-
risch erklärt, worauf die Special-Direction dem
Rechnungsführer die Hebungsliste zufertigt und
daß dies geschehen sey öffentlich bekannt macht.

§. 52.
Termin für neue Es ist möglichst dahin zu sehen, daß allge-

Ansetzungm. meine neue Ansetzungen mit dem Anfänge ei¬
nes Rechnungs-Jahres in Wirksamkeit treten.
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§. 53.
Zum Zweck der jährlichen Revision der Die jährliche Re-

Ansätze haben die Taxatoren in der letzten
Hälfte des Aprils sich zu versammeln und die
Revisionsliste aufzustellen, unter Mitwirkung
der Special-Direction wie bei der Anfertigung
des Ansetzungs-Registers.

Letztere stellt hierauf sofort und jedenfalls
vor dem 15. Mai, dem Rechnungsführer die
veränderte Hebungsliste zu.

§. 54.
Reclamatkonen gegen die Revisionsliste sind Reklamationen

innerhalb der ersten vierzehn Tage nachberÂ rste Revi-
Einforderung des ersten Beitrags in Gemäß¬
heit derselben, bei der Special-Direction an¬
zubringen und später für das laufende Rech¬
nungs-Jahr unzulässig, wenn sie sich nicht
auf ueue Veränderungen gründen.

§. 55.
Vor dem1. Juli zeigt die Special-Di- Anzeige der ge«

rection dem General-Directorium an, daß dieÂ E " Revi-
Revision geschehen ist, unter nachrichtlicher Be¬
merkung der durch dieselbe herbeigeführten Ver¬
änderung in der Summe der jährlichen Beiträge.

§. 56.
Die in den einzelnen Kirchspielen jetzt be- Transitorische

stehenden, bereits genehmigten Grundsätze und Bestimmung.
' 10  *



Inventarium.

Register.

— ir»8 —

Ansetzungsregister bleiben im Allgemeinen in
Kraft, auch die vorhandenen von dem bisheri¬
gen Ausschuß gewählten Taxatoren in ihrem
Amte. Künftig steht die Wahl neuer Taxato¬
ren dem Ausschuß zu.

V. Von der Verwaltung des Armen-
Gemeinde-Vermögens und Bestreitung

der auf demselben ruhenden Lasten.
§. 57. (G. O. Art. 79.)

Von dem Ausschuß ist, unter Anweisung
der Special-Direction, zur Grundlage der Ver¬
waltung ein genaues Verzeichniß des Vermö¬
gens und der allgemeinen und besondern Be¬
rechtigungen und Lasten des Armenfonds anzu¬
fertigen, worin alle Zuständigkeiten und Oblie¬
genheiten desselben in diesen Beziehungen, nach
ihrem Umfange, Gehalte und Werthe, aufzuneh¬
men, auch in der Folge eintretende Verände¬
rungen, Ab- und Zugänge, gehörig nachzüfüh-
ren sind.

§. 58. (G. O. Art. 80.)
Neben diesem Inventarium sind in jedem

Kirchspiele Register über die ständigen und un¬
ständigen, aber muthmaßlichen Einnahmen, an¬
zufertigen, und durch Vorschriftsmäßige Revision
stets in guter Ordnung zu erhalten.
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§. 59 . G . O . Art . 81 .)

Verpachtungen sollen in der Regel öffent -WnAn ^
lich, und nicht auf zu kurze Zeit , an den Meist - Ausdingungen,
bietenden geschehen.

Eben so sollen Arbeiten und Lieferungen
auf den Wunsch des Ausschusses öffentlich aus¬
verdungen werden.

Beträgt der Gegenstand der auszudingen¬
den Arbeiten wahrscheinlich 25 Rthlr . , so soll
ein Anschlag von Sachverständigen zum Grun¬
de gelegt werden.

Verpachtungen und Ausdingungen , so wie
die Abnahme gelieferter Arbeiten von einiger
Bedeutung , sind von der Special - Direction,
und zwar regelmäßig in Gegenwart einiger
Mitglieder des Ausschusses vorzunehmen . .

8. 60 . ( G . O . Art . 82 .)

Auf Antrag des Ausschusses kann das Ge - Ausnahmen,
neraldirectorium aus erheblichen Gründen von
diesen Vorschriften ( §. 59 .) eine Ausnahme ge¬
statten.

Hinsichtlich der Nothwendigkeit eines An¬
schlags von Sachverständigen (§. 59 . Abs . 3 .)
steht diese Befugniß auch der Speceal -Direction
zu, wenn der Gegenstand nicht über 50 Rthlr.
beträgt.
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§ . 61 . ( G . O . Art . 82 .)

Fortsetzung . Eine öffentliche Ausdingung ist nicht erfor¬

derlich bei allen Arbeiten , welche entweder:

1) eine besondere Kunstfertigkeit voraussetzen,
insofern ein dazu ausersehener Sachver¬
ständiger genügende Sicherheit gewährt
und dessen Forderung vom Ausschuß bil¬
lig gefunden ist ; oder

2 ) wegen dringender Gefahr beym Verzugs
auf der Stelle gemacht werden müssen;
endlich

3 ) wegen Unerheblichkeit des Gegenstandes,
— wenn derselbe nicht mehr als 10 , Rthlr.
beträgt , — eine Ausdingung unzweckmä¬
ßig erscheinen lassen.

§. 62 . ( G . O . Art . 83 .)

Genehmigung Die Zuschlags - Ertherlung bedarf bei allen

des Zuschlags . Verpachtungen und Ausdingungen der Geneh¬

migung des General -Directoriums , ausgenom¬
men:

1) im Falle des §. 61 . Nr . 2 . ;

2 ) wenn das Gebot oder die Forderung die
Summe von 50 Rthlr . nicht übersteigt;

3 ) wenn bey Ausdingungen die Forderung
den genehmigten Kostenanschlag nicht über¬
steigt;
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4) wenn bei Verpachtungen das Gebot den
bisherigen Heuerpreis erreicht;

und in den unter iVro . 2 bis 4 gedach¬
ten Fällen die anwesenden Mitglieder des
Ausschusses gegen die Zuschlagsertheilung
nichts erinnern.

5) Bey Ausdingungen der Bedürfnisse für
die Armen , so wie bei dm Verdingungen
der Armen in Kost und Pflege.

§ . 63 . ( G . O . Art . 86 .)

Größere , nur in langen Zwischenräumen wie - VertheNung grö-
derkehrende Ausgaben sollen so viel möglich Ausgaben,
auf die Zwischenzeit vertheilt werden.

§ . 64 . ( G . O . Art . 87 .)

Veräußerungen von Grundvermögen , Auf - Veräußerung»»!,
nähme von Kapitalst » zu Lasten der Armen - Aufnahmê ^und

Casse und Verwendung von Kapitalien , in soI ^ ndungvon
weit letztere überall verwandt werden dürfen,
sollen auf Antrag des Ausschusses nur mit Ge¬
nehmigung des General -Directoriums geschehen.
Bei Anleihen muß allemal vorher bestimmt seyn,
wie und in welchen Terminen die Schuld ge¬
tilgt werden soll.

§. 65 . ( G . O . Art . 88 .)

Fuhren undHanddienste in Armen -Gerneinde- Dienste in Ar-
Angelegenheiten werden , wenn nicht etwas An-
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deres gesetzlich bestimmt oder hergebracht ist , der
Reihe nach von den dazu Verpflichteten geleistet.

8. 66 .

Belegung derKa- Da , wo eine Aufhebung der Juratschaften
RechnungMhrcr nach Art . 126 . Statt gefunden hat , muß der

Rechnungsführer wegen Belegung eingehender
Kapitalien zeitig Vorschläge bei der Special-
Direction , unter Anlegung der nöthigen Sicher¬
heits - Papiere , einreichen und zu diesem Ende
das zu belegende Kapital in den Oldenburgi-
schen Anzeigen ausbieten , wenn nicht sonst eine
passende Gelegenheit zum Belegen sich ihm dar¬
bietet.

Findet die Special -Direction die Vorschläge
des Rechnungsführers zur Berücksichtigung ge¬
eignet , so legt sie solche dem Ausschuß mit ih¬
rem Gutachten , welches genügend detaillirt aus
dem Protokolle hervorgehen muß , vor , und hat
dann der Ausschuß darüber zu berathen und

einen Beschluß zu fassen.

Wird die Anleihe bewilligt , so ertheilt die
Special -Direction eine Anweisung zu deren Aus¬
zahlung an den Anleiher , und hat der Rech¬
nungsführer die Aufnahme der Schuldurkun¬
de , unter sorgfältiger Berücksichtigung der ihm

, etwa ertheilten besondern Anweisung , bei ei¬

nem Amte zu bewirken , auch für die erfor-



derliche Jngroffation zu sorgen , demnächst aber
die Documente dem Kirchspielsvogte zuzustellen,
welcher sie dem Ausschuß vorlegt und daß
dieser nichts dabei zu erinnern gefunden habe,
bescheinigt. Die Documente werden sodann dem
Pastoren zur vorschriftsmäßigen Aufbewahrung
in der Kirche übergeben , und dem Rechnungs¬

führer wenn er derselben bedarf nur gegen
Empfangschein verabfolgt.

8- 67.
Bringt der Rechnungsführer in Erfahrung , Maaßregeln zur

daß ein belegtes Capital unsicher steht , so muß Amen" Fandst
er hievon sofort bei der Special -Direction Anzeige
machen , und deren weitere Verfügung gewär¬
tigen.

Eben so verfährt er , wenn bei Concur-
sen oder Convocationen eine Gefahr des Ver¬
lustes für den seiner Verwaltung anvertraueten
Armen -Fonds entsteht.

In beiden Fällen hat die Special - Direc¬
tion dem Ausschuß das Erforderliche zu eröff¬
nen.

§. 68.
Wo die Zuraten beybehalten werden , sor - Belegung der

gen diese nach der bisherigen Einrichtung für A ^ rakn ."^
die Belegung der Capitalien , haften aber auch
wie bisher für deren Sicherheit.
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§. 69.
Verbot der Bc - Einem Mitglieds der Special - Direction und

legung . des Ausschusses , so wie dem Rechnungsführer,

darf ein Kapital nur nach vorgangiger beson¬
derer Erlaubniß des General -Directoriums dar¬
geliehen werden.

§. 70.
Klagen und An - Eine Special - Direction oder Armengemeinde

Armenfonds. kann verbindlicher Weise einem Proceß als Klä¬
ger nur beginnen mit Zustimmung des Aus¬
schusses und Vorwissen des General - Directo¬
riums.

Diese Bestimmung erleidet jedoch folgende
Ausnahmen;

1) Wo die Zuraten bleiben , liegt diesen , wie
bisher , die Anstellung aller Klagen und
die Besorgung aller Angaben ob , ohne
daß sie einer Autorisation bedürfen.

2 ) Wo besondere Rechnungsführer eingetre-
ten sind , klagen diese die Zinsen , jährli¬
chen Renten , Pachtgelder und Mobiliar-
Kaufgelder ebenfalls ohne weitere Autori¬
sation ein , so wie sie auch ohne solche die
Angaben wegen aller Einnahmen , mit
Einschluß der Capitalien , besorgen . Zur
Einklagung,der Capitalien  bedür¬

fen sie der Zustimmung des Ausschusses.
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Sonstige Klagen und Angaben besorgt
der Kirchspielsvogt.

§ . 71.

Das Verfahren bei Anstellung einer Klage Klagen gegen
wider einen Armenfonds richtet sich nach den

bestehenden Vorschriften ( Regierungs - Bekannt¬
machung September 20 . 1817 ., Ges . Samml.
Bd . 3 . H . 2 . S . 91 .) mit der Abänderung,
daß Alles , was darin der Cammer vorgeschrie¬
ben ist, dem General -Directorium obliegt , und daß
dem Kläger , nach Ablauf von sechs Wochen
vom Tage des Sühneversuchs , die Ausferti¬
gung des Sühneprotocolls zu Betretung des
Rechtsganges nicht verweigert werden darf.

72.

Abänderungen dieses Regulativs , auch vor Schluß-Bemer-
Ablauf des zur Revision der Gemeinde - Ord - ^ '

nung bestimmten Termins , bleiben Vorbehalten.

Armen - Gemeinde X. M.

Voranschlag
für das Rechnungs - Jahr

vom 1 . Mai 18 . . bis 30 . April 18 . .



Beilagen. I. Einnahme.

Gewisse Einnahme.
(Art. YO. 1.)

Gold.

Rt. gr.

Bemerkungen

a) ständige.
1. an Grundrente . . .
2. — Zinsen:

s) von Armen-Capitalien
K) — Legatencapitalien

sä 1. bedarf es
zur Hebung kei¬
ner Anweisung,
sä r. bedarf keiner
Anweisung.

d) unständige.
3. an Cassebestand. . . . .
4. an unständiger Landheuer

laut des der Armen-
Rechnung vom Jahre
18.... anliegenden Ver-
heurungsprotocolls. . .

sä 3. bedarf kei¬
ner Anweisung,
sä 4. bedarf kei¬
ner Anweisung.

Muthmaßliche Ein¬
nahme.

5. an Receßgeldern. . . . .
6. — Weinkauf. . . . . .
7. — Klingbeutel-, Becken-

und Krügerbüchsen Gel¬
dern . . . . . . . . . .

8. — Brüchen. . . . . . .
y. für den Gebrauch desLei-

chenlackens. . . . . . .
10. — verkaufte Arbeiten der

- Armen. . . . . . . . .
11. an erstatteten Vorschüssen

aus der Armencasse. .
12. für die Erlaubniß zur stil¬

len Beerdigung. . . .
13. Erlös aus dem verkauf- '

ten Nachlaß der Armen

Lumina



Beilagen.

lit.
und L.

n . Ausgabe.
Gewisse Ausgabe. (Art.yO. 2.)

Gold.

Rt . gr.

Bemerkungen.

1. An Bau - und Reparationsko-
sten laut des-ul, lit . tl und L.
anliegenden Besichtigungsproto-
colls und Westicks nebst Kosten¬
anschlag. . . . . . . . . . .

2. an Herrschaftlichen Gefällen und
andern öffentlichen Abgaben laut
Quittungsbuchs . . . . . . .

3» an abzutragenden Capitalien
laut Rescripts des Großherzogl.
General-Directoriums des Ar-
men-Wesens vom . . 18 . . .

4. an Fixum des Anwaldes der geist¬
lichen Güter nebst Archivbettrag

5. für die Oldenburgischen Anzeigen
Muthmaßliche Aus¬

gabe.
6. an Vorschuß. .

Ausdingungsgel¬
dern . . . .

Monatsgeldern .
Victualien als

Brod, Rocken.
Heuergeldern. .
Feuerung . . . .
ausserordentlicher
Geldunterstützung

8. für Kleidungsstücke und Geräth-
schasten. .. . . . . . . . . .

y. an Schulgeld und Schreibmate¬
rialien desgl. Schulbüchern.

10. — Arzney, Krankenpflege und
Begräbnißkosten. . . . . . .

11. - Reise- und Zehrungskosten
12. für rohe Materialien und an

Arbeitslohn für geleistete Arbeit
13. anHebuugsgebührchvonIdio. l,

2, 0, 8 der Einnahme Vsp- O.
d) von b>'ro . 4,10 u. 13 der Ein¬

nahme 2 proO. . . . . . .
14. für Verfertigung der Rechnung,

der Quartallisten, der Abschrift
der Rechnung und der Beilagen,
und für den Einband . . . .

15. für nicht vorherzusehende Fälle

7.
ä 8 8 « T

. - '-r:v-r
^ L-

.8LZKZ

/a)

Ich

e)
k)

sä 2. bedarf kei¬
ner Anweisung.

sä 3. bedarf kei¬
ner Anweisung.

sä 4. bedarf kei¬
ner Anweisung,
sä 5. bedarf kei¬
ner Anweisung.

sä 13. bedarf kei¬
ner Anweisung.

8umms ...



! IH. Deckungsmittel
I für das Deficit der Einnahme.

Gold.

an Sammlungsgeldern(für
Rt. igr.

Monat)
—anzuleihenden Caprtalien

Biiairce
der Ausgabe gegen die

Einnahme.

Summe der Ausgabe
Summe der Einnahme

Zu deckende Summe
Betrag der Deckungs¬

mittel

Ist vorschriftsmäßiger
Ueberschuß

den 183

Specialdirection des Armen¬
wesens.

Amtmann» Pastor. KirchspAsvogt.
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